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RS UVS Niederösterreich 1991/10/22
Senat-BN-91-090

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Rechtssatz

Erschöpfte sich die Tatbeschreibung bei einem mündlich verkündeten Straferkenntnis neben der Angabe von Tatort

und Tatzeit im Hinweis auf eine hinsichtlich Datum und Geschäftszahl nicht näher konkretisierte Strafverfügung, dann

wurde dem Konkretisierungsgebot des §44a Z1 VStG nicht entsprochen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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